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Das Arbeitsrecht ist das recht des abhängig beschäftigten, der für 
die finanzierung seines lebensunterhalts und gegebenenfalls seiner 
familie auf Arbeit angewiesen ist. Die Arbeit wiederum sollte in dem 
rahmen stattfinden, den das recht vorgibt. Das Arbeitsrecht ist dabei 
Ausdruck des interessenkonflikts zwischen dem Arbeitnehmer, der 
von seiner Arbeit leben muss und dem unternehmen, das Arbeit gibt, 
um gewinne zu erzielen. Die lösung dieses konflikts ist, wie die ent-
wicklung des Arbeitsrechts zeigt, sowohl von ökonomischen wie von 
politischen faktoren abhängig. Die stärke der rechtsposition des  
Arbeitnehmers hängt damit immer auch von wirtschaftlichen und po-
litischen entwicklungen ab. Arbeitsrecht ist ökonomisches und politi-
sches recht.

Die entwicklung des Arbeitsrechts

Arbeit und Arbeitsrecht stehen seit beginn der industrialisierung und 
der liberalisierung der wirtschaftsordnung im 19. Jahrhundert in einer 
engen wechselbeziehung. während im Absolutismus das recht auf 
Dienstleistung demjenigen zustand, dem die herrschaft über die Per-
son gegeben war, setzte sich der gedanke der vertragsfreiheit durch. 
Durch die vertragsfreiheit sollte die freiheit und die gleichheit aller 
Personen gewährleistet werden. Damals glaubte man, wie richardi 
beschreibt, dass das freie spiel der kräfte zu einer sozial gerechten 
ordnung führen würde (richard 2011: Arbeitsgesetze, xiv). Die 
grundsätzliche Anerkennung von gleichheit und freiheit für alle Men-
schen brachte aber keine herrschaftsfreie und sozial gerechte Ar-
beitswelt. wenn verträge das Arbeitsrecht bestimmen, kommt es für 
die interessen der Arbeitnehmer auf ihre verhandlungsmacht an. 

spätestens mit der umstellung auf die industrielle Produktion verlo-
ren Zunftordnungen und handwerk an bedeutung und die Arbeiter 
und Arbeiterinnen in den fabriken waren ihren Arbeitgebern weitge-
hend schutzlos ausgeliefert. Das verhältnis von rechten und Pflichten 



war ausgesprochen einseitig. rechte hatte in erster linie der Arbeit-
geber, während beim Arbeitnehmer die Pflichten im vordergrund 
standen. Daran änderte auch das im Jahr 1900 in kraft getretene 
bürgerliche gesetzbuch nichts. es war, wie der name sagt, ausge-
sprochen bürgerlich, es regelte die rechte und Pflichten des selbst-
ständig erwerbstätigen und nicht die der abhängig beschäftigten. 

Das bürgerliche gesetzbuch sah zwar regelungen für Dienstverträge 
vor, doch ging das Dienstvertragsrecht vom selbstständig erwerbs-
tätigen aus, der seine risiken steuern und in seine entgelte die risi-
ken einspeisen kann. Die risiken, die mit der Arbeit verbunden sind, 
werden dagegen vom Arbeitgeber bestimmt, der gegenüber seinen 
abhängig beschäftigten weisungsbefugt ist. Die Arbeitnehmer sind 
regelmäßig in die organisation des Arbeitgebers eingebunden und 
damit seiner organisationsmacht unterworfen.

sowohl gesetzgeber als auch gerichte waren gefordert, aus den  
besonderheiten der stellung des Arbeitnehmers schutzrechte für  
die beschäftigten zu entwickeln. eine einheitliche gesetzgebung im  
Arbeitsrecht lässt noch immer auf sich warten. selbst in der großen 
koalition unter Angela Merkel gelang es nicht, ein einheitliches Ar-
beitsvertragsrecht zu schaffen. Dies hängt auch damit zusammen, 
dass durch die Agenda 2010 das vertrauen der Arbeitnehmerseite, 
insbesondere der gewerkschaften, in den gesetzgeber nachhaltig  
beschädigt wurde. 

Mehr engagement zeigte der gesetzgeber zur Zeit der industrialisie-
rung schon früh beim Arbeitsschutzrecht. im Jahr 1839 begann  
die Arbeitsschutzgesetzgebung in Deutschland mit dem „regulativ 
über die beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den fabriken” (frick/ 
habich 2006). Das preußische Militär sorgte sich um die spätere 
wehrfähigkeit der kinder und Jugendlichen, die in fabriken arbeiten 
mussten und setzte die regelung, die auch die kinderarbeit erheblich 
einschränkte, durch. 

beteiligung von Gewerkschaften und betriebsräten

Das grundgesetz verbindet die grundsätze einer freiheitlichen ord-
nung mit dem sozialstaatsprinzip. bei der umsetzung dieser verfas-
sungsrechtlichen Prinzipien spielt die soziale selbstverwaltung eine 
wichtige rolle. Das grundrecht der Arbeitsverfassung ist die in Art. 9 
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Abs. 3 gewährleistete koalitionsfreiheit. nach dieser verfassungs-
rechtlichen kompetenzverteilung erfolgt die regelung der löhne und 
Arbeitsbedingungen vor allem durch tarifverträge, die von den ge-
werkschaften mit den Arbeitgebern abgeschlossen werden.

neben den gewerkschaften, als freiwilligen Zusammenschlüssen der 
Arbeitnehmer in einzelnen branchen, hat der gesetzgeber im be-
triebsverfassungsgesetz die interessen der abhängig beschäftigten  
in den jeweiligen betrieben berücksichtigt. Der betriebsrat hat als 
vertreter der belegschaft Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte  
in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. betriebsrat und Ar-
beitgeber können die Arbeitsbedingungen im betrieb durch betriebs-
vereinbarungen regeln. ähnliches gilt für Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen.

Die verhandlungsmacht der Arbeitnehmervertreter hängt dabei immer 
davon ab, wie stark die Arbeitnehmer hinter ihren vertretern stehen, 
beziehungsweise stehen können. bei den gewerkschaften kommt  
es auf den organisationsgrad und die streikbereitschaft an. in den 
betrieben hängt viel von der standhaftigkeit der betriebsräte und 
betriebsrätinnen, aber auch von der unterstützung durch die beleg-
schaft ab.

Die Globalisierung des Arbeitsrechts

Der wettbewerbsdruck durch die globalisierung und die beschäfti-
gungskrise in den 90er-Jahren führte dazu, dass der schutz der Ar-
beitnehmer zunehmend als beschäftigungshindernis bewertet wurde. 
Der Druck der Arbeitgeber auf die Politik ist immer stärker geworden. 
Die Arbeitgeber selbst standen unter Druck der Analysten in den in-
vestmentbanken, soweit die unternehmen börsenorientiert waren. erst 
orientierten sich die finanzmärkte an den durchschnittlichen renditen 
weltweiter Aktienfonds, deren gewinne in den 90er-Jahren noch bei 
acht Prozent lagen (heute liegt diese Marke bei fünf Prozent, tendenz 
fallend). später hob der vorstandsvorsitzende der Deutschen bank, 
Josef Ackermann, das renditeziel auf 30 Prozent an. während sich 
heute die wirtschaftslobbyisten bei ihrer einflussnahmen auf die be-
kämpfung der energiewende konzentrieren, ging es zu diesem Zeit-
punkt um die senkung der Arbeitskosten, insbesondere der löhne. 
Deshalb sollte die rechtsposition der Arbeitnehmer geschwächt und so 
ihre verhandlungsmacht bei der lohnfindung unterminimiert werden.
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Angriffsziel war das kündigungsschutzgesetz. Das kündigungsschutz-
gesetz sieht vor, dass ein Arbeitnehmer nur dann entlassen werden 
kann, wenn ein sachlich gerechtfertigter grund in seinem verhalten, 
seiner Person oder im betrieb vorliegt. Der gesetzgeber hat auch die 
Möglichkeit geschaffen, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer trotz 
verlorenen kündigungsschutzprozesses gegen Abfindung loswerden 
kann, wenn das vertrauensverhältnis beeinträchtigt ist. Das kündi-
gungsschutzgesetz sorgt jedoch dafür, dass der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber, der ihn gekündigt hat, rechtlich auf Augenhöhe begeg-
nen kann.

 Das 1996 beschlossene beschäftigungsförderungsgesetz ermöglichte 
die befristung von Arbeitsverträgen ohne sachgrund und die Arbeit-
nehmerüberlassung in leiharbeitsverhältnissen. Diese arbeitsmarkt-
politischen instrumente umgehen das kündigungsschutzgesetz. 
Damit wurden die Arbeitnehmer in stammbelegschaften und rand-
belegschaften geteilt. Die Agenda 2010 der rotgrünen koalition lo-
ckerte das Arbeitsrecht durch die Ausweitung der leiharbeit und der 
befristungen im Arbeitsrecht weiter. hinzu kam, dass die unterstüt-
zung für Arbeitslose durch die einführung von Arbeitslosengeld il so 
verringert wurde, dass der Druck auf Arbeitslose jeden Arbeitsplatz 
anzunehmen, enorm stieg. Auch die bezugsdauer des Arbeitsgeldes 
i, das sich nicht am existenzminimum, sondern am früheren Arbeits-
einkommen orientiert, wurde reduziert um den Druck auf Arbeitslose 
zu erhöhen, schlecht bezahlte Arbeitsplätze anzunehmen. 

Aber auch diejenigen Arbeitnehmer, die noch in Arbeit und brot stan-
den, wurden durch diese reform in ihrer verhandlungsposition gegen-
über ihrem Arbeitgeber beeinträchtigt. Die Angst vor Arbeitslosigkeit 
und damit vor verelendung, ist durch die Agenda 2010 zum teil des 
Arbeitslebens geworden. Die Prekarisierung von teilen der Arbeitswelt 
hat die verhandlungsmacht der Arbeitnehmer insgesamt geschwächt. 

Der globale wettbewerbsdruck und die in den 90er-Jahren steigende 
Arbeitslosigkeit schwächten auch die verhandlungsposition der ge-
werkschaften und der betriebsräte. Die globalisierung wurde in den 
westlichen industriestaaten vom siegeszug einer neoliberalen ideolo-
gie begleitet, die auch zu einer sinnkrise der gewerkschaften führte, 
aus der sich diese in den letzten Jahren mühsam wieder herausarbei-
tet hat. steigende Arbeitslosigkeit und steigende Prekarisierung der 
beschäftigten führten zu bedrohlichen Mitgliederverlusten. 
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in den internationalen konzernen wurden die einzelnen standorte 
und damit auch die Arbeitnehmer in den betrieben gegeneinander 
ausgespielt. Durch die schaffung europäischer betriebsräte konnte 
diese entwicklung über das europäische Parlament gebremst, aber 
nicht völlig aufgehalten werden. 

Diese entwicklung hatte zur folge, dass der Anteil der löhne an der 
wirtschaftsleistung sank, während der Anteil der unternehmensge-
winne und vermögenseinnahmen beständig stieg. Die führte dazu, 
dass ein niedriglohnsektor entstand, in dem inzwischen über 20 Pro-
zent der Arbeitnehmer deutlich unter 9,50 euro in der stunde für 
ihre Arbeit erhalten. viele der geringverdienenden Arbeitnehmer sind 
leiharbeitnehmer. wenn die niedriglöhner weniger als 7,50 euro in 
der stunde bekommen und familie haben, sind sie von transferleis-
tungen wie kinderzuschlägen, wohngeld oder Arbeitslosengeld ii  
abhängig, um leben zu können. Der niedriglohnsektor hat auch Aus-
wirkungen auf die finanzierung der sozialversicherung, da diese an 
die Arbeit gekoppelt ist.

Arbeitsrecht und soziale sicherheit

Deutschland gehört zu den ländern in der europäischen union, in 
denen rente, gesundheit, Pflege und Arbeitslosenunterstützung 
überwiegend über sozialversicherungsbeiträge finanziert wird. Zur 
entlastung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer hat der staat zwar 
einen teil der finanzierung der sozialversicherung durch steuern 
übernommen. Den überwiegenden teil der kosten tragen aber noch 
immer Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Damit hängt die kassenlage 
der sozialversicherung vor allem von der frage ab, wie viele Men-
schen in Arbeit sind und wie hoch deren einkünfte sind. wenn die 
kosten der gesundheitsvorsorge entsprechend der allgemeinen 
Preissteigerung ansteigen oder sich wie die wirtschaftsleistung ent-
wickeln, während die lohnentwicklung stagniert, entsteht eine struk-
turelle lücke. Damit steigt der Druck, entweder die beiträge zu erhö-
hen oder die leistungen der sozialversicherung zu reduzieren. 

Arbeitsbedingungen und recht

Die Arbeitsbedingungen in einem unternehmen, einem betrieb oder 
einer behörde hängen immer auch mit der frage zusammen, welche 
rechte die beschäftigten haben. Die frage, wie mit Arbeitnehmern 

263



umgegangen wird, berührt auch ihre würde als Menschen. nach dem 
grundgesetz ist die würde des Menschen unantastbar. Alle staatliche 
gewalt ist an diesen verfassungsrechtlichen kernsatz gebunden. im 
betrieb oder in einer behörde, wo der beschäftigte der organisati-
onsmacht des Arbeitgebers unterworfen ist, gestaltet sich die ver-
wirklichung der Menschenwürde häufig schwierig.

Arbeitnehmer sind abhängig beschäftigte, die allermeisten sind für 
die bestreitung ihres lebensunterhalts und die teilhabe an der ge-
sellschaft auf einen Arbeitsplatz angewiesen. schon beim Abschluss 
eines Arbeitsvertrages befinden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber in einer schwächeren Position. 
Das Arbeitsrecht soll dieses ungleichgewicht ausgleichen und eine 
balance zwischen dem schutzbedürfnis der Arbeitnehmer und den 
interessen der Arbeitgeber herstellen. 

Die über Jahre hinweg sehr hohe Arbeitslosigkeit hatte im Arbeits-
recht die gewichte zu ungunsten der Arbeitnehmer verschoben. Der 
wettbewerbsdruck, dem die unternehmen durch die globalisierung 
ausgesetzt sind, hat in der folge nicht nur zum Druck auf die löhne, 
sondern auch zu einer verschärfung der Arbeitsbedingungen geführt. 

obwohl die nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland in den letz-
ten Jahren gestiegen ist, lässt die Qualität der neu geschlossenen Ar-
beitsverhältnisse zu wünschen übrig. im Jahr 2011 ist jeder zweite 
neue Arbeitsvertrag befristet abgeschlossen worden. Dies trifft ge-
rade junge, gut qualifizierte Arbeitnehmer. befristet beschäftigte Ar-
beitnehmer sind auf die verlängerung der befristung oder die entfris-
tung ihres vertrages angewiesen, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht 
verlieren wollen. ihre Möglichkeiten, für ihre rechte einzutreten, sind 
gering. Je höher der Anteil der befristet beschäftigten in einem un-
ternehmen ist, umso geringer sind die Mobilisierungsmöglichkeiten 
der gewerkschaften, umso weniger können die betriebsräte durch-
setzen. in branchen mit einem hohen Anteil an befristet beschäftig-
ten sind die gewerkschaften kaum in der lage tarifverträge abzu-
schließen, die Arbeitnehmer schützen können. häufig müssen 
betriebsräte, um im größeren umfang entfristungen zu erreichen, 
Zugeständnisse, beispielsweise bei sonderschichten, machen.

Jeder dritte 2011 neu entstandene Arbeitsplatz war ein leiharbeits-
verhältnis. ein leiharbeitnehmer hat so gut wie keine Möglichkeiten, 
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auf die Arbeitsbedingungen im entleihenden unternehmen einzuwir-
ken. Auch die Möglichkeiten von betriebs- und Personalräte und Mit-
arbeitervertretungen, die Arbeitsbedingungen der leiharbeitnehmer 
zu verbessern, sind dann gering. leiharbeitnehmer sind noch mehr 
als befristet beschäftigte von der sozialen teilhabe ausgeschlossen. 
sie sind die ersten, die beim Abbau von Arbeitsplätzen den entleih-
betrieb ohne sozialauswahl verlassen müssen. 

neben den befristeten Arbeitsverträgen und der leiharbeit gerät der 
einsatz von werkvertragsbeschäftigten in unternehmen immer mehr 
in den Mittelpunkt der sozialpolitischen Diskussion. werkvertragsbe-
schäftigte gibt es sowohl in der industrie als auch im Dienstleis-
tungssektor oder auf dem bau. sie entwickeln Produkte, montieren 
reifen oder fahren Zeitungen aus. im norden der bundesrepublik 
wird vor allem über den einsatz von selbstständigen schlachtern in 
schlachthöfen diskutiert. Dabei geht es nicht nur um die umgehung 
von schutzrechten der beschäftigten, sondern auch um die vorent-
haltung von sozialbeiträgen.

werkvertragsbeschäftigte bewegen sich in einer grauzone zwischen 
selbstständigkeit und illegaler beschäftigung. wenn sie in die Arbeits-
organisation ihres Auftraggebers eingebunden sind, handelt es sich 
entweder um scheinselbstständige oder um unerlaubte Arbeitnehme-
rüberlassung. sie sind ebenso von sozialer teilhabe ausgeschlossen 
wie leiharbeitnehmer und setzen sich zudem möglicherweise dem 
vorwurf aus, an der hinterziehung von sozialversicherungsbeiträgen 
mitgewirkt zu haben.

Auswirkungen auf die Gesundheit

Die erfahrung sozial ausgeschlossen zu sein, beeinträchtigt die ge-
sundheit der betroffenen. Das iAb hat in seinem kurzbericht 04/2011 
darauf hinwiesen, dass die wahrnehmung, sozial ausgeschlossen zu 
sein, psychische schmerzen hervorruft, die mit körperlichen schmer-
zen vergleichbar sind. schlecht bezahlte und unsichere Arbeit macht 
krank an leib und seele. Der beste betriebliche gesundheitsschutz 
hilft nicht, wenn unwürdigen löhnen, kettenbefristungen und aus-
beuterischer leiharbeit tür und tor geöffnet ist.

Auch der Druck auf die festangestellten Arbeitnehmer ist gewachsen, 
psychische erkrankungen nehmen in der Arbeitswelt zu. Die rasante 
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entwicklung der mobilen kommunikationsmittel führt zur ständigen 
erreichbarkeit der Arbeitnehmer und entgrenzt die Arbeit. 

handlungsbedarf im Arbeitsrecht

im Arbeitsrecht muss die balance zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern wiederhergestellt werden. befristete Arbeitsverträge und 
leiharbeit dürfen nicht zur regel werden, sondern müssen Ausnah-
men zur bewältigung von schwankungen bei Aufträgen sein. Das 
kündigungsschutzgesetz, das Arbeitnehmer vor willkürlichen entlas-
sungen schützten soll, darf durch befristungen, leiharbeit und werk-
verträge nicht umgangen werden. Die Mitbestimmung der betriebs-
räte, Personalvertretungen und Mitarbeitervertretungen muss auf 
alle beschäftigten ausgeweitet werden, die im betrieb arbeiten. 

Die wechselwirkungen zwischen der rechtsposition des Arbeitneh-
mers auf der einen, seiner würde, seinen Arbeitsbedingungen und 
seiner sozialen sicherheit auf der anderen seite, zeigen, wo politi-
scher handlungsbedarf im Arbeitsrecht liegt.

befristete Arbeitsverträge dürfen nur noch bei vorliegen eines sach-
lichen grundes abgeschlossen werden und dürfen auch bei einem 
sachgrund nicht länger als zwei Jahre dauern. kettenbefristungen 
sind zu untersagen. für leiharbeitnehmer müssen die gleichen Ar-
beitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte gelten wie für die 
stammbelegschaft. Der Anteil der leiharbeitnehmer an der beleg-
schaft darf nicht mehr als fünf Prozent betragen und ihre Arbeitsver-
träge dürfen nicht an den einsatz im entleihbetrieb gekoppelt werden 
(synchronisationsverbot).

Die bekämpfung des Missbrauchs von werkverträgen muss auf die 
politische tagesordnung gesetzt werden. Die Politik darf hier nicht 
weiter die Augen verschließen. Deshalb müssen das betriebsverfas-
sungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze auf werkvertragsbe-
schäftigte ausgeweitet werden. werkvertragsbeschäftigte dürfen nur 
noch mit Zustimmung der betriebsräte, Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen in unternehmen und behörden eingesetzt werden. 

Die moderne Arbeitswelt bedarf einer weiterentwicklung des Arbeits-
schutzrechts. Dem Anstieg der psychischen erkrankungen am Ar-
beitsplatz muss der Arbeitgeber durch eine Antistress-verordnung 
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gerecht werden, die das bisherige Arbeitsschutzrecht erweitert. Dar-
über hinaus müssen die rechte der betriebsräte, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen gestärkt werden.

weiter muss der Missbrauch von werkverträgen von Zoll, gewerbe-
aufsicht und rentenversicherung konsequent eingedämmt werden. 
Auch die strafverfolger müssen ihre scheu vor dem Arbeits- und  
sozialrecht überwinden. Die rentenversicherung muss bei betriebs-
prüfungen statusfeststellungen hinsichtlich der eingesetzten werk-
vertragsbeschäftigten durchführen.

kodifizierung des Arbeitsrechts

über den materiellen und praktischen handlungsbedarf hinaus gibt es 
immer wieder Anläufe das Arbeitsrecht zu kodifizieren, um zu einem 
Arbeitsvertragsgesetz zu kommen. insbesondere das individualar-
beitsrecht wird als unübersichtlich und wenig transparent wahrge-
nommen. im Arbeitsvertragsrecht haben wir ein regelungsdickicht 
von mehr als dreißig einzelgesetzen, wie im Jahr 2006 frick und ha-
bich für die bertelsmannstiftung festgestellt haben (frick/habich 
2006, 2). wer sich im individualarbeitsrecht kundig machen möchte, 
muss einen streifzug vom bürgerlichen gesetzbuch über die gewer-
beordnung bis hin zu spezialgesetzen, wie dem Mutterschutzgesetz 
und dem teilzeit- und befristungsgesetz unternehmen. Diese Zersplit-
terung des Arbeitsvertragsrechts erschwert es dem Arbeitnehmer, 
sich über rechte und Pflichten zu informieren. Auch mittelständische 
unternehmer können sich nur schwer eine übersicht über ihre rechte 
und Pflichten verschaffen. Die Zersplitterung des Arbeitsrechts in 
Deutschland wird auch als wettbewerbsnachteil im globalen konkur-
renzkampf um investitionen und Arbeitsplätze angesehen. Auch im 
europäischen einigungsprozess wird die fehlende kodifizierung als 
nachteil bewertet. Zum einen ergeben sich Probleme bei der umset-
zung von europäischen richtlinien und entscheidungen des eugh in 
nationales recht. Zum andern ist die bundesrepublik Deutschland ge-
handicapt, wenn es um die einbringung deutscher rechtsgrundsätze 
in europa geht. Durch das fehlen einer einheitlichen und auch im eu-
ropäischen Ausland verständlichen Arbeitsgesetzgebung verzichtet 
Deutschland, wie frick und habich herausgearbeitet haben, auch auf 
die Möglichkeit, die standards des deutschen Arbeitsrechts im rah-
men des europäischen integrationsprozesses stärker zur geltung zu 
bringen (frick/habich 2006, 5).
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Die gesetzgeberische Zurückhaltung zwingt die Arbeitsgerichtsbarkeit 
selbst rechtsschöpferisch tätig zu werden. so hat sich ein richterrecht 
herausgebildet, dass den richter zum ersatzgesetzgeber macht. 
hinzu kommt, dass eine einheitliche rechtsprechung schon wegen 
dem grundsatz der unabhängigkeit der gerichte kaum möglich ist ¬– 
richter entscheiden einzelfälle. Dies kann dazu führen, dass fälle bei 
gleicher tatsachengrundlage, sehr unterschiedlich entschieden wer-
den. Dies wiederum führt zur rechtsunsicherheit und wird sowohl von 
Arbeitgebern wie von Arbeitnehmern als unbefriedigend empfunden.

Die vielzahl von unbestimmten und damit auslegungsbedürftigen 
rechtsbegriffen im Arbeitsvertragsrecht vergrößert die rechtsunsi-
cherheit. Die frage, wer unter welchen bedingungen Arbeitnehmer 
ist, bleibt im deutschen Arbeitsrecht offen. Dies hat Auswirkungen 
auf die frage, wie werkverträge und scheinselbstständigkeit vonein-
ander abgegrenzt werden oder wann eine nicht genehmigte Arbeit-
nehmerüberlassung vorliegt. Davon kann auch abhängen, ob jemand 
wegen vorenthaltens und veruntreuens von sozialversicherungsbei-
trägen strafbar ist. Damit stellt sich die frage, warum dieser Zustand 
von den staatlichen institutionen, insbesondere dem gesetzgeber 
und den gerichten hingenommen wird.

Der wunsch nach einer kodifizierung des Arbeitsrechts besteht, wie 
iannone herausgearbeitet hat, seit dem 19. Jahrhundert (iannone 
2009, 371). schon beim entstehungsprozess des bgb wurden ent-
sprechende forderungen laut. nach iannone gab es neun veröffent-
lichte entwürfe für ein Arbeitsvertragsgesetz, die jedoch alle schei-
terten (iannone 2009, 371). Das scheitern dieser 
kodifikationsvorhaben lässt sich zwanglos mit den sozialen und poli-
tischen konflikten erklären, von denen jede Diskussion über das Ar-
beitsrecht geprägt ist.

iannone gibt in seiner Arbeit über die kodifizierung des Arbeitsrechts 
darüber hinaus diesem gesetzgeberischen versagen eine sachliche 
rechtfertigung indem er erklärt, dass nur der Arbeitsrichter einzell-
fallgerechtigkeit schaffen kann. Der richter sei mangels bestehender 
rechtlicher vorschriften oftmals gezwungen rechtspolitisch zu agieren 
und im wege der rechtsfortbildung „eigenes recht” zu setzen. Das 
bundesverfassungsgericht wird mit dem hinweis zitiert, dass der ge-
setzgeber selbst der rechtsprechung die Aufgabe der rechtsfortbil-
dung zugewiesen habe. Der richter als „eigentlicher herr des Ar-
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beitsrechts”, wie gamillschegg immer wieder zitiert wird? (iannone 
2009, 372).

Mit diesem Ansatz wird aus der gesetzgeberischen not eine tugend 
gemacht und der richter als ersatzgeber installiert. im Arbeitsrecht 
ist diese konstellation besonders heikel, da das Arbeitsrecht der ort 
ist, an dem soziale entwicklungen zu tage treten und sich politische 
konflikte zuspitzen. soziale und politische konflikte zu lösen, ist aber 
die kernaufgabe des parlamentarischen gesetzgebers. 

Das wechselspiel der gewaltenteilung zwischen parlamentarischem 
gesetzgeber und rechtsprechung wird im Arbeitsrecht so stark ge-
dehnt, dass das Demokratieprinzip und den grundsatz der gewalten-
teilung verletzt werden. Die normsetzung hat sich zu sehr vom ge-
setzgeber zu den gerichten verlagert. Der gesetzgeber ist gefordert, 
ein einheitliches Arbeitsvertragsrecht durch eine kodifizierung zu 
schaffen. 

Der gesamtdeutsche gesetzgeber hat sich die Zusammenfassung  
des verstreuten individualarbeitsrechts in Artikel 30 Abs.1 des eini-
gungsvertrags zur Aufgabe gemacht. es ist nicht vertretbar, dass es 
zu dieser kodifizierung noch nicht gekommen ist, obwohl die lebens-
wirklichkeit von über 30 Millionen Arbeitnehmern durch das Arbeits-
vertragsrecht intensiv beeinflusst wird.

Mit den Diskussionsentwürfen für ein Arbeitsvertragsgesetze, Arbvg, 
die henssler und Preis im Auftrag der bertelsmannstiftung und Däub-
ler im namen des Dgb vorgelegt haben, liegen grundlagen für einen 
gesetzgebungsprozess vor. Der gesetzgeber sollte auf der grundlage 
dieser vorschläge die im Zuge der globalisierung und der Agenda 
2010 gestörte balance im Arbeitsrecht wiederherstellen.
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